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 jegliche Kommunikation mit anderen Behörden, insbesondere dem Sächsischen 
Staatsministerium der Justiz sowie der sächsischen Datenschutz- und Transpa-
renzbeauftragten zur Einführung der Transparenzplattform 

 jegliche interne Leitungsvorlagen, Entscheidungsvorlagen o. ä. zur Veröffentli-
chung von Unterlagen auf der Transparenzplattform in Ihrem Haus 
 

II.  
 

1. 
Das SMEKUL ist als sächsisches Staatsministerium gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Sächs-
TranspG transparenzpflichtige Stelle und damit als Antragsgegner für den begehrten In-
formationszugang zuständig (§ 1 Absatz 1 SächsTranspG).  
 
2. 
Der Zugang zu den beantragten Informationen wird insoweit gewährt, als auf die Berichte 
der Staatsregierung an den Landtag zur Errichtung der Transparenzplattform gemäß 
§ 17 Absatz 2 SächsTranspG verwiesen wird (LT-Drs. 7/14862 zum Stand 30. Juni 2023, 
LT-Drs. 7/15981 zum Stand 31. Dezember 2023 und LT-Drs. 7/17135 zum Stand 30. 
Juni 2024), die über das Dokumentationssystem EDAS des Landtags frei zugänglich und 
kostenlos abrufbar sind (https://edas.landtag.sachsen.de/redas/#/). Der Verweis auf die 
im Internet frei veröffentlichten Informationen erfüllt nach § 11 Absatz 6 SächsTranspG 
Ihren Zugangsanspruch. 
 
Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt, da eine Transparenzpflicht nach § 5 Absatz 1 
Nummer 2 SächsTranspG (schutzwürdige Vertraulichkeit von Beratungen) oder auf-
grund der Art der Information als Entwurf oder behördeninterne Kommunikation (§ 3 Satz 
2 SächsTranspG) nicht besteht. So geben die im SMEKUL vorliegenden Informationen 
zum Aufbau der Transparenzplattform im Ergebnis den Diskussionsstand der interminis-
teriellen Arbeitsgruppe wieder (einschließlich schützenswerter Belange der IT-
Sicherheit), deren Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Vom Schutzzweck der Vertrau-
lichkeit erfasst sind auch hausinterne Informationen über die Beratungen, sofern hier 
nicht bereits der Charakter der behördeninternen Kommunikation/Vermerke der Trans-
parenzpflicht entgegensteht (§ 3 Satz 2 SächsTranspG). Konzepte, die anlässlich der 
Beratungen oder zur Erstellung des gemeinsamen Berichtes der Staatsregierung über-
geben wurden, sind überdies als Entwürfe nach § 3 Satz 2 SächsTranspG nicht transpa-
renzpflichtig. Die Endfassungen der Berichte der Staatsregierung können über das Do-
kumentationssystem EDAS des Landtags eingesehen werden (siehe oben). 
 
3.  
Verwaltungskosten werden nicht erhoben. Der Aufwand (Gebühren und Auslagen) liegt 
vorliegend innerhalb der Kostenfreiheitsgrenze von 600 Euro und ist damit gemäß § 12 
Absatz 5 Satz 2 SächsTranspG nicht zu erheben. 
 
  




